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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1986

Norm

StGB §146 F

StPO §281 Abs1 Z5 C

Rechtssatz

Ob der Täter den Getäuschten sowohl über die Fähigkeit als auch über den Willen, vertraglichen P;ichten

nachzukommen, oder nur über eines von beiden irreführt, ist rechtlich ohne Bedeutung, belastet ihn doch sogar eine

Irreführung in beide Richtungen hin nicht im Sinn einer verstärkten Tatbestandsmäßigkeit, sodaß aus dem etwaigen

Wegfall bloß einer dieser Täuschungsvarianten (bei Aufrechtbleiben der anderen) für ihn nichts zu gewinnen wäre (10

Os 66/81).
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